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Duncker & Humblot, Kölner Kriminalwissenschaftliche Schriften (KKS), Berlin 2019, 
228 Seiten, 69,90 Euro. 

I. Einleitung 
§ 299 StGB – der „Korruptionstatbestand der freien Wirtschaft“ – stellt das Alter Ego zu den 
Korruptionsdelikten des 30. Abschnittes „Straftaten im Amt“ des StGB dar. Er ist in den letz-
ten Jahren stetig verschärft und ausgeweitet worden, um angeblich bestehende strafrecht-
liche Regelungslücken korruptiver Verhaltensweisen im privatwirtschaftlichen Rechtsver-
kehr zu schließen. Gegenstand der Arbeit von Nadine Borutta, die im Sommersemester 2018 
von der Hohen Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln als Dissertation 
angenommen wurde, ist § 299 StGB in seiner im November 2015 in Kraft getretenen Erwei-
terung des Anwendungsbereichs des Tatbestands der Bestechung und Bestechlichkeit im 
geschäftlichen Verkehr. Es handelt sich hierbei um die in der Wissenschaft als sog. „Ge-
schäftsherrenmodell“ bekannte Tatbestandsalternative.  

II. Inhalt 
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel. Nach einer einführenden Einleitung werden zunächst 
der Inhalt, der Hintergrund und – aus Sicht des Rezensenten sinnvoll – die weit verbreiteten 
Bezeichnungen der Neuregelung („Geschäftsherrenmodell“) präzise beschrieben und analy-
siert. Ausgehend von der tatbestandlichen Regelung des § 299 StGB in seiner vor der Novel-
le im Jahr 2015 geltenden Fassung wird die inhaltliche Erweiterung durch die Neufassung 
dargestellt. Hierzu werden der Anlass und Hintergrund der Neuregelung, namentlich inter-
nationale Vorgaben, wie etwa Abkommen internationaler Organisationen und Rechtsakte 
der europäischen Union, die den deutschen Gesetzgeber zur Anpassung des § 299 StGB 
bewegten, beschrieben. Die Verfasserin legt hierbei insbesondere einen Schwerpunkt auf 
die Frage, ob es seitens des deutschen Gesetzgebers tatsächlichen und/oder rechtlichen 
Umsetzungszwang gab oder ob der deutsche Gesetzgeber hier eine Ermessensentschei-
dung ausüben konnte. Zentrale Passagen dieses Kapitels betreffen die genaue Analyse der 
Bezeichnungen der Neuregelung des § 299 StGB, namentlich unter Berücksichtigung der in 
der Wissenschaft hierzu herangezogenen und vertretenen „Modelle“. Es zeigt sich bei dieser 
pointierten Analyse – dies ergibt auch die eigene Stellungnahme der Autorin – , dass die in 
der Wissenschaft zur Begründung und Erläuterung des § 299 StGB herangezogenen Model-
le nur sehr eingeschränkt die tatbestandliche und rechtstatsächliche Wirklichkeit wiederge-
ben. Die „neue“ Tatbestandsvariante des § 299 StGB entspricht aus Sicht der Autorin nicht 
dem einen oder anderen der dargestellten Modelle, sondern beinhaltet Elemente oder (Teil-
)Aspekte diverser Modelle. Konsequenterweise findet die Verfasserin auch neue Begrifflich-
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keiten für die Tatbestandsalternativen des § 299 StGB in Form des sogenannten „Bevorzu-
gungstatbestandes“ (§ 299 Abs. 1 Nr. 1 bzw. § 299 Abs. 2 Nr. 1 StGB) sowie des titelgeben-
den „Pflichtverletzungstatbestandes“ (§ 299 Abs. 1 Nr. 2 bzw. § 299 Abs. 2 Nr. 2 StGB). Es 
bleibt abzuwarten, ob sich diese Begrifflichkeiten in der Wissenschaft durchsetzen. 

Das zweite Kapitel wendet sich dem zentralen und vielfach diskutierten Problem des § 299 
StGB zu: seinem Schutzzweck. Ausgehend vom Rechtsgutbegriff werden die bisherigen An-
sichten zum Schutzzweck des § 299 StGB in seiner alten Fassung, nämlich der freie und lau-
tere Wettbewerb einerseits und Individualinteressen des Prinzipals andererseits, dargestellt. 
Diese werden im Hinblick auf die aktuelle Gesetzesfassung einer kritischen Überprüfung 
nach Sinn und Zweck, Wortlaut, Historie und Systematik der Vorschrift unterzogen. Beson-
dere Hervorhebung verdient die Schlussfolgerung der Autorin, dass § 299 StGB in der nun 
geltenden Fassung gerade nicht dem Schutz des Vermögens dient, sondern vielmehr dem 
freien, unlauteren Wettbewerb und der Pflichtenbeziehung zum Unternehmen. Dabei be-
schränkt sich die Autorin nicht, vorhandene wissenschaftliche Ansätze wiederzugeben und 
zu bewerten, sondern kommt nach erfolgten Kontrollüberlegungen in Form eines Zwi-
schenfazits zu dem Ergebnis, dass die neue gesetzliche Regelung sowohl gesamtsystema-
tisch als auch innertatbestandlich systemkonform in das Strafgesetzbuch integriert wurde, 
ohne jedoch die Historie des § 299 StGB und damit die Wurzeln des Tatbestandes zu leug-
nen. 

Im folgenden dritten Kapitel unterwirft die Autorin § 299 StGB n. F. dem verfassungsrechtli-
chen Bestimmtheitsgebot, namentlich was den Parlamentsvorbehalt sowie die Vorherseh-
barkeit der tatbestandlich normalen Pflichtenstellung für den Täter angeht. Trotz allen – 
zum Teil berechtigten – kritischen Anmerkungen zum Tatbestandsmerkmal der Pflichtver-
letzung als normatives Tatbestandsmerkmal genügt der Tatbestand des § 299 StGB aus 
Sicht der Autorin den verfassungsrechtlichen Anforderungen der Vorhersehbarkeit, soweit 
notwendige Restriktionen bei der Auslegung des Tatbestandes, namentlich betreffend die 
tatbestandlich relevanten Pflichten des Angestellten oder des Beauftragten eingehalten 
werden. 

Im abschließenden vierten Kapitel widmet sich die Autorin der Frage nach dem kriminalpo-
litischen Bedürfnis der in § 299 StGB seit 2015 vorhandenen Regelung des Pflichtverlet-
zungstatbestandes. Neben der Abgrenzung zur Criminal Compliance und einer besonderen 
Hervorhebung möglicher und rechtspolitisch durchaus problematischer Wechselwirkungen 
zu dieser bearbeitet die Autorin diverse praktische sowie typische Fälle des Anwendungsbe-
reiches des neuen § 299 StGB neben dem allgemeinen Bevorzugungstatbestand. Plastisch 
wird analysiert, ob in den Fällen, bei denen die „alte Fassung“ des § 299 StGB zwingend zur 
Straflosigkeit geführt hätte, über den Pflichtverletzungstatbestand eine Strafbarkeit in Be-
tracht kommt. Schlagwortartig zusammengefasst handelt es sich um die Fälle „fehlender 
Bevorzugung“ (sog. Klimapflege, vergangene Leistungen, Präqualifikationsverfahren), die 
Fälle „fehlender Unlauterbarkeit“ und die Fälle des „fehlenden Wettbewerbs“ (dort exempla-
risch Monopole, Kreditvergaben, etc.). Weiterhin grenzt das Werk den Anwendungsbereich 
des § 299 StGB von den neueren Tatbeständen des §§ 299a, 299b, 265d StGB ab. Besondere 
Hervorhebung verdient die Beschreibung und Bewertung von in der Wissenschaft diskutier-
ten angeblichen „Friktionen“ mit dem Tatbestand der Untreue gemäß § 266 StGB. Insge-
samt ist es dieses Kapitel, welches auch dem Praktiker neben den dogmatischen (Vor-
)Überlegungen der ersten drei Kapitel deutlich die unterschiedlichen Anwendungsbereiche 
des § 299 StGB in seiner alten und neuen Fassung vor Augen führt und zeigt, dass die Auto-
rin diejenigen Fallgruppen, die nach alter Rechtslage „problematisch“ waren, erkennt und 
sachgerecht in Beziehung zu der neuen Regelung des § 299 StGB setzt.  

Die Darstellung endet mit sechs abschließenden Thesen, die im besten Sinne des Wortes als 
„Extrakt“ dieser tiefgehenden Arbeit bezeichnet werden dürfen. 

III. Zusammenfassung  
Mit dem von Nadine Borutta vorgelegten Werk ist eine tiefgehende und lesenswerte Analy-
se des neuen Pflichtverletzungstatbestandes des § 299 Abs. 1 Nr. 2 bzw. § 299 Abs. 2 Nr. 2 
StGB gelungen. Trotz der Vorlage als Dissertationsschrift ist es weit davon entfernt, „nur“ als 
eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Neufassung des Tatbestandes des § 299 
StGB wahrgenommen zu werden. Es ermöglicht dem Leser einen schnellen Zugang in die 
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durch die Neufassung des § 299 StGB strafrechtlich relevanten bzw. gerade nicht relevanten 
Sachverhaltskonstellationen.  
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